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Wien, am 15. Mai 2015 

 
Die Abgeordnete zum Nationalrat Alev Korun, Freundinnen und Freunde, haben am  

20. März 2015 unter der Zahl 4317/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Dublin III-Verfahren“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1, 2, 4 und 5: 
Im Jahr 2014 wurden 5.993 und von 1. Jänner bis 31. März 2015 wurden  

3.528 Konsultationsverfahren bezüglich Überstellungen aus Österreich (Dublin-Out) geführt.  
Im Jahr 2014 wurden 1.327 und von 1. Jänner bis 31. März 2015 wurden 361 Überstellungen 

aus Österreich (Dublin-Out) durchgeführt.  

Im Jahr 2014 wurden 2.355 und von 1. Jänner bis 31. März 2015 wurden 770 Konsultations- 

verfahren bezüglich Überstellungen nach Österreich (Dublin-In) geführt.  

Im Jahr 2014 wurden 790 und von 1. Jänner bis 31. März 2015 wurden 95 Überstellungen 

nach Österreich (Dublin-In) durchgeführt.  

Aufgrund möglicher Nacherfassungen und Datenbereinigungen sind die Zahlen jedoch noch 

als vorläufig zu betrachten und derzeit liegen weder Statistiken für April 2015 noch generell 

solche aufgeschlüsselt nach Überstellungsländern vor. 
 
Zu den Fragen 3, 6, 8, 9 und 11: 
Entsprechende Statistiken werden nicht geführt.  
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Zu Frage 7: 
Verfahren nach der Dublin III-Verordnung werden als Teil des Zulassungsverfahrens nahezu 

ausschließlich in den Erstaufnahmestellen des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl 

geführt. In der Erstaufnahmestelle Ost wurden mit Stichtag 1. März 2015 insgesamt 

71 Mitarbeiter und in der Erstaufnahmestelle West insgesamt 45 Mitarbeiter beschäftigt. 

 

Zu Frage 10: 
Die Kosten für einen Tag Schubhaft in einem Polizeianhaltezentrum betragen zwischen  

€ 100 bis € 120. Über die Kosten einer derartigen Anhaltung in einem Haftraum einer 

Sicherheitsbehörde liegen keine Berechnungen vor, da die Schubhaft grundsätzlich in einem 

Polizeianhaltezentrum vollzogen wird und es sich bei Anhaltungen in einem Haftraum nur um 

eine temporäre Maßnahme handeln kann.  

 

 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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